
 

 1

Dezernat      II Az.         50.00.50 Datum  28.10.2010   Nr.     520 / 2010 
 
 
Neuorganisation des Jobcenters Mannheim  
Gründung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 44b SGB II 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  
     
 

 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 
 

 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Ausschuss für Wirtschaft, 
Arbeit und Soziales 

01.00 09.11.2010 X    

2. Hauptausschuss 03.00 23.11.2010 X    

3. Gemeinderat 09.00 30.11.2010 X    

4.        
 
 

 Vorgeschlagene Maßnahme zur Bürgerbeteiligung 

 
 
 Einladung an Bezirksbeirat/Sachverständige 

 
 

Finanzielle Auswirkungen ?    ja X nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Weiterführung des Jobcenters Mannheim als gemeinsame Ein-

richtung nach § 44b SGB II mit der Agentur für Arbeit Mannheim.  

Die Verwaltung wird beauftragt, die „Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die Bildung einer 

gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)“ entsprechend 

Anlage 1 abzuschließen.  

 

 

Beschlussvorlage 
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 Nr.            520 / 2010 

 Blatt         - 2 - 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme    €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./.  €

 Kosten zu Lasten der Stadt    €

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung      €
 
 
 
Strategische Ziele: 

Die Vorlage leistet voraussichtlich einen Beitrag zu folgenden strategischen Zielen:     direkt   mittelbar 
 
Stärkung der Urbanität  x     
 „Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die 
Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die dabei sonst verbundenen 
negativen Eigenschaften von Megacities.“ 

Talente überdurchschnittlich gewinnen, entwickeln und halten  x     
 „Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und Bildung und gewinnt mehr 
Menschen für sich.“ 

Zahl der Unternehmen und (qualifizierten) Arbeitsplätze in Mannheim steigern  x     
„Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen und Gründer/innen“ 

Toleranz bewahren, zusammen leben  x     
„Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen.“ 

Bildungserfolg der in Mannheim lebenden Kinder, Jugendlichen und     x  
Erwachsenen erhöhen         
„Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland.“ 
 
Die zentralen Projekte „Kulturhauptstadt 2020“ und Masterplan     x  
Kreativwirtschaft erfolgreich umsetzen        
„Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 
geprägten und wahrgenommenen Städte.“ 

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Mitwirkung       
„Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich 
engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt.“ 

 

Dr. Kurz                                   Grötsch 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

 

Zum 01.01.2011 wird die bisherige ARGE Job-Center Mannheim kraft Gesetz in eine gemeinsame 

Einrichtung überführt. Damit ist der lange umstrittene Fortbestand des Jobcenters Mannheim gesi-

chert. Die Kommunen haben die Möglichkeit, mit einer ⅔-Mehrheit ab 2012 die alleinige Aufgaben-

trägerschaft zu übernehmen. 

 

Die Verwaltung hat intensiv sowohl die Optionslösung als auch die gemeinsame Einrichtung, also 

die Weiterführung in einer durch Grundgesetz legitimierten Mischverwaltung zwischen Bund und 

Stadt, geprüft. 

 

Beide Organisationsmodelle enthalten sowohl Chancen als auch Risiken. Für beide Varianten gilt, 

dass Zielsteuerung, Standards und Finanzausstattung künftig vergleichbar geregelt sind. Die Un-

terschiede der Modelle bestehen hauptsächlich bezüglich des Personal und der Organisation. 

 

In einem intensiven Verhandlungsprozess hat die Verwaltung eine gründungsbegleitende Verein-

barung für eine gemeinsame Einrichtung ausgehandelt. Über beide Organisationsmodelle und die 

Sondierungsgespräche mit der Agentur für Arbeit wurde der Gemeinderat durch die Verwaltung 

informiert.  

 

Nach sorgfältiger Abwägung beider Organisationsmodelle empfiehlt die Verwaltung, das Jobcenter 

als gemeinsame Einrichtung fortzuführen und die ausgehandelte gründungsbegleitende Vereinba-

rung abzuschließen. 

In den Verhandlungen ist es der Verwaltung gelungen, die Kernpositionen der Stadt hinreichend zu 

sichern und eine Zusammenarbeit auf gleicher „Augenhöhe“ zu vereinbaren. 

Insbesondere die vertraglichen Regelungen, die den Mitarbeitern/innen des Jobcenters alle bishe-

rigen Rechte erhalten und die deutliche Ausrichtung auf eine lokale Beschäftigungsförderung sind 

auch für die Zukunft eine tragfähige Grundlage, um das Jobcenter Mannheim erfolgreich weiterzu-

führen.  
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Sachverhalt 

 

1. Ausgangslage 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 20.12.2007 entschieden, dass die bisherigen Arbeitsge-

meinschaften nach dem SGB II zwischen den Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit nicht 

verfassungskonform sind. 

Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, bis zum 31.12.2010 gesetzliche Neuregelungen zu schaf-

fen. 

 

Erst auf massiven Druck hat sich der Gesetzgeber zu einer Grundgesetzänderung entschlossen, 

die es ermöglicht, die bisherigen Jobcenter zu erhalten. Art. 91e Grundgesetz (GG) schafft nun-

mehr die Grundlage, eine Mischverwaltung zwischen Bund und Kommune zur Erfüllung der Auf-

gaben nach dem SGB II zu schaffen. Die gemeinsamen Einrichtungen werden als Regelorganisa-

tion zum 01.01.2011 durch Gesetz errichtet.   

Zugleich hat der Gesetzgeber auch die sog. „Optionslösung“ im Grundgesetz abgesichert und die 

alleinige Aufgabenträgerschaft durch die Kommunen unbefristet fortgeschrieben.  

Die Optionsmöglichkeit wird auf 110 Kommunen begrenzt, d.h. um zusätzlich 41 erweitert (davon 

für Baden-Württemberg fünf bis sechs). 

Die getrennte Wahrnehmung der Aufgaben durch Kommune und Bundesagentur für Arbeit ist nicht 

mehr möglich. 

 

Neben der Änderung des Grundgesetzes hat der Gesetzgeber im SGB II sowohl für die gemein-

same Einrichtung als auch für die zugelassenen kommunalen Träger (Option) detaillierte Vorgaben 

zur Organisation, zur Steuerung, zum Zielvereinbarungsprozess und zum Personal erlassen. 

 

Die Sozialverwaltung hat sich in den letzten Monaten intensiv sowohl mit dem Regelmodell „ge-

meinsame Einrichtung“ als auch mit dem „Optionsmodell“ auseinandergesetzt und beide Varianten 

intensiv geprüft.  

Die Prüfung der „Optionslösung“ erfolgte in stadtinternen Arbeitsgruppen und in Kooperation mit 

den baden-württembergischen Stadtkreisen. Der Städtetag Baden-Württemberg war in diese Prü-

fungen mit einbezogen. 

Parallel wurden intensive Verhandlungen mit der Agentur für Arbeit Mannheim über eine grün-

dungsbegleitende Vereinbarung zur Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung geführt.  

 

Über die gesetzlichen Rahmenbedingungen beider Organisationsvarianten, die jeweiligen Chan-

cen und Risiken sowie die der Prüfung zugrunde liegenden Kernpositionen der Verwaltung wurden 

die Fraktionen bzw. die Gemeinderäte durch das Dezernat für Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Kultur 
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und den Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren umfänglich informiert. Auch 

mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Mannheim wurden entsprechende Gespräche geführt. 

In allen Fragen, die das Personal angehen, erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit dem Personal-

rat. 

 

Als Ergebnis dieser intensiven Prüfungen und Vorberatung schlägt die Verwaltung dem Gemeinde-

rat vor, das Jobcenter Mannheim künftig als gemeinsame Einrichtung mit der Agentur für Arbeit 

Mannheim fortzuführen.  

 

2. Kurzdarstellung der Organisationsvarianten: zugelassener kommunaler Träger und 
 gemeinsame Einrichtung  
 

Für beide Organisationsvarianten gelten Bundesvorgaben, die deutlich von sonst üblichen Regel-

organisationen abweichen. Der Bund nimmt seinen Steuerungseinfluss über einen Kooperations-

ausschuss auf Länderebene wahr, in dem jeweils drei Vertreter/innen des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) und des jeweiligen Landesministeriums sitzen. Der Kooperationsaus-

schuss hat unmittelbare Weisungsbefugnis über die örtlichen Jobcenter und entscheidet über strit-

tige Angelegenheiten. 

In beiden Organisationsmodellen ist ein örtlicher Beirat zu gründen, der das Jobcenter berät. 

Sowohl das Optionsmodell als auch die gemeinsame Einrichtung unterliegen den Bewirtschaf-

tungsvorgaben des Bundes und der unmittelbaren Prüfung durch den Bundesrechnungshof.  

 

Eine schematische Darstellung der künftigen Organisationsmodelle enthalten nachfolgende 

Schaubilder. 
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Optionsmodell: zugelassener kommunaler Träger (zkT) 

 
 

Modell: gemeinsame Einrichtung (gE) 
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2.1 Zugelassener kommunaler Träger nach § 6a SGB II  
 
Neben den bisherigen Optionskreisen können in Baden-Württemberg voraussichtlich fünf bis 

sechs Stadt- bzw. Landkreise die Zulassung als alleiniger Träger erhalten. Sofern es mehr Bewer-

ber als Zulassungskontingente gibt, legt die Landesregierung eine Rangfolge nach vorgegebenen 

Kriterien fest, die dem BMAS als Entscheidungsgrundlage dient. Ein Antrag auf Zulassung ist bis 

31.12.2010 beim Sozialministerium Baden-Württemberg zu stellen. Die Entscheidung über die 

Zulassung erfolgt bis Mitte 2011 durch das BMAS. Die Zulassung selbst beginnt am 01.01.2012. 

Dies bedeutet, dass auch für die neuen Optionskreise für das gesamte Jahr 2011 zunächst eine 

gemeinsame Einrichtung eingerichtet werden muss. 

Das derzeitige Optionsmodell unterscheidet sich erheblich von dem künftigen Optionsmodell. Ab 

2011 gelten neue detaillierte Vorgaben zur Organisation und Steuerung für zugelassene kommu-

nale Träger. 

 

2.1.1 Wesentliche Organisationsmerkmale der zugelassenen kommunalen Trägerschaft 
 
Bei der alleinigen Aufgabenübertragung auf die Kommune handelt es sich weitgehend um eine 

„Bundesauftragsverwaltung“, die der kommunalen Selbstverwaltung in deutlichem Umfang Gren-

zen setzt. Das kommunale Jobcenter muss als besondere Organisationseinheit mit separatem 

Haushalt und Personal errichtet werden. Auch Querschnittsaufgaben (z.B. Rechtsvertretung, Ord-

nungswidrigkeiten, Personalentwicklung) müssen organisatorisch in diese Einheit integriert sein.  

Das „Optionsmodell“ unterliegt künftig den gleichen Zielvereinbarungsprozessen, die auch für die 

gemeinsame Einrichtung gelten. Das BMAS schließt Zielvereinbarungen mit den Ländern ab, die 

ihrerseits entsprechende Zielvorgaben mit den zugelassenen kommunalen Trägern vereinbaren. 

Die Finanzzuwendungen des Bundes sind bei den zugelassenen kommunalen Trägern gleich hoch 

wie bei den gemeinsamen Einrichtungen. Die Mittelbewirtschaftung richtet sich nach Vorgaben des 

Bundes und unterliegt der Prüfung durch den Bundesrechnungshof. Zugelassene kommunale Trä-

ger müssen ab 2012 das gesamte Personal der örtlichen Agentur für Arbeit, das im Rechtskreis 

SGB II tätig ist, übernehmen. Innerhalb von drei Monaten können 10 % der durch die Options-

kommune übernommenen Mitarbeiter/innen in die Bundesagentur für Arbeit zurückversetzt wer-

den. 

 

2.1.2 Zulassungsvoraussetzungen / -verfahren für zugelassene kommunale Träger 
 
Die Zulassung als kommunaler Träger setzt voraus, dass der Gemeinderat mit ⅔-Mehrheit eine 

Antragstellung beschließt. 

Dem Antrag auf Zulassung als kommunaler Träger sind umfassende Konzepte beizufügen. Insbe-

sondere sind Nachweise über 
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− die Fähigkeit zur Erfüllung der Aufgaben und Ziele der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 

− den Aufbau einer kommunalen Arbeitsvermittlung (regional und überregional), 

− die Grundsätze und den Umfang der kommunalen Eingliederungsleistungen seit 2005 und die 

künftige Ausgestaltung, 

− die organisatorische Leistungsfähigkeit und 

− ein Konzept für ein transparentes internes System der recht- und zweckmäßigen Leistungs-

erbringung und Mittelverwendung 

vorzulegen. Die Antragsfrist endet am 31.12.2010. 

Die Bewertung des vorgelegten Antrages erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über das Ver-

fahren zur Feststellung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende (Kommunalträger-Eignungsfeststellungsverordnung – KtEfV).  

 

2.1.3 Chancen / Risiken des „Optionsmodells“ 
 
Die „Optionslösung“ ermöglicht einen deutlichen kommunalen Gestaltungsspielraum in der lokalen 

Beschäftigungsförderung, auch wenn dieser durch Zielvereinbarungen und Bewirtschaftungsvor-

gaben des Bundes künftig stärker eingeengt sein wird. 

Größere Synergieeffekte ergeben sich zum SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB XII (Sozialhil-

fe) und zum Bildungsbereich. Ein kommunales Jobcenter hat die Möglichkeit, einen deutlicheren 

Schwerpunkt auf die Förderung sozial benachteiligter Gruppen zu legen als dies in den Vorgaben 

der Agentur für Arbeit möglich ist.  

Bezogen auf das Personal hat das kommunale Jobcenter einen einheitlichen Personalkörper und 

einheitliche Tarife und Regelungen.  

 

Die wesentlichen Risiken der „Optionslösung“ liegen 

− in der alleinigen politischen Verantwortung für Langzeitarbeitslose durch die Kommunalpolitik, 

− in einem konkurrierenden Marktauftritt durch zwei Arbeitsvermittlungssysteme (örtliche Agentur 

für Arbeit und kommunales Jobcenter) und 

− der uneingeschränkten Haftung der Kommune auch für die Bundesmittel. 

 

Ein weiteres Risiko ergibt sich durch den sehr kurzen Zeitraum, der dem kommunalen Träger für 

die Übernahme der Gesamtaufgaben zur Verfügung steht. Dies insbesondere, weil die EDV-

Verfahren des Bundes den kommunalen Trägern nicht zur Verfügung gestellt werden und folglich 

eigene kommunale Verfahren ausgeschrieben und installiert werden müssen. Eine elektronische 

Datenübermittlung hat der Bund abgelehnt, sodass in allen Fällen die Leistungs- und Vermitt-

lungsdaten neu eingepflegt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand ist mit dem 

enormen Aufwand bei der Einführung des SGB II 2004 / 2005 vergleichbar. Verzögerungen in der  
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Bearbeitung werden in einer Übergangsphase unvermeidbar sein. Für die Umstellung steht den 

kommunalen Trägern lediglich der Zeitraum von Juni bis Dezember 2011 zur Verfügung, weil die 

Zulassungsentscheidung erst im Zweiten Quartal 2011 abschließend fällt. 

 

2.2 Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II 
 
Die Errichtung der gemeinsamen Einrichtung erfolgt durch Gesetz als Organisation „sui generis“ 

(eigener Art) ohne die Möglichkeit, eine andere Rechtsform wählen zu können. Die nähere Aus-

gestaltung der gemeinsamen Einrichtung ist von den Trägern durch gründungsbegleitende Verein-

barungen örtlich verhandelbar. 

 

2.2.1 Wesentliche Organisationsmerkmale der gemeinsamen Einrichtung 
 
Die gemeinsame Einrichtung verfügt über kein eigenes Personal. Zur Aufgabenerledigung werden 

die derzeitigen Mitarbeiter/innen der Stadt Mannheim und der Agentur für Arbeit Mannheim für fünf 

Jahre per Gesetz zugewiesen. 

Die gemeinsame Einrichtung hat einen eigenen Personalrat, eine eigene Beauftragte für Chan-

cengleichheit am Arbeitmarkt und eine eigene Gleichstellungsbeauftragte. 

Die gemeinsame Einrichtung verfügt über folgende Organe: 

 

2.2.1.1 Trägerversammlung (§ 44c SGB II) 
 
Die Trägerversammlung setzt sich i. d. R. aus drei Vertretern/innen der örtlichen Agentur für Arbeit 

und drei Vertretern/innen der Kommune zusammen und wählt aus ihren Reihen einen Vorsitzen-

den. Der Vorsitzende hat doppeltes Stimmrecht. 

Zu ihren Aufgaben gehört die Bestellung des/der Geschäftsführers/in. Sie entscheidet über organi-

satorische, personalrechtliche, personalwirtschaftliche und personalvertretungsrechtliche Angele-

genheiten der gemeinsamen Einrichtung. Sie erstellt den Finanzplan und den Stellenplan nach den 

Vorgaben der jeweiligen Träger und sie stimmt das örtliche Arbeitsmarkt- und Integrationspro-

gramm ab. Ihr obliegen also auch wesentliche operative Aufgaben, die bei den bisherigen Arbeits-

gemeinschaften auf der Ebene der Geschäftsführungen angesiedelt waren. 

 

2.2.1.2 Geschäftsführer/in (§ 44d SGB II) 
 
Die/Der Geschäftsführer/in wird für fünf Jahre durch die Trägerversammlung bestellt.  

Die/Der Geschäftsführer/in 

− vertritt die gemeinsame Einrichtung gerichtlich und außergerichtlich, 
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− übt über das der gemeinsamen Einrichtung zugewiesene Personal die dienst-, personal- und 

arbeitsrechtlichen Befugnisse aus, sofern diese nicht den Trägern oder der Trägerversamm-

lung obliegen und 

− ernennt eine/n Beauftragte/n für den Haushalt. 

Sie/Er ist nicht befugt, eigenes Personal einzustellen oder zu entlassen. Die Mitarbeiter/innen in 

der gemeinsamen Einrichtung verbleiben bei ihrem jeweiligen Anstellungsträger. 

 

2.2.2 Chancen / Risiken der gemeinsamen Einrichtung 
 
Die gemeinsamen Einrichtungen profitieren von den Kernkompetenzen der beiden Träger, sofern 

diese auf „Augenhöhe“ zusammenarbeiten. Von Vorteil ist auch ein gemeinsamer Auftritt auf dem 

Arbeitsmarkt für SGB II- und SGB III-Kunden/innen.  

Bei der Überführung der bisherigen Arbeitsgemeinschaften in gemeinsame Einrichtungen entsteht 

nur ein geringer Umstellungsaufwand, insbesondere weil die bisherigen EDV-Systeme in vollem 

Umfang weiter genutzt werden können. Auch die Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit 

bzw. der Kommune, z.B.  ärztlicher Dienst, Vergabestellen, Forderungseinzug müssen nicht neu 

geschaffen werden. Das Haftungsrisiko begrenzt sich auf den jeweiligen Aufgabenbereich der Trä-

ger. 

 

Zu den wesentlichen Risiken der gemeinsamen Einrichtung gehört wie bisher schon bei den Ar-

beitsgemeinschaften  

− die schwieriger durchzusetzende Ausgestaltung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, 

weil Bund und Bundesagentur für Arbeit stärker zu zentralen Vorgaben neigen, 

− die Reibungsverluste durch unterschiedliche Auffassungen von Agentur für Arbeit und Kom-

mune über Organisation und Mittelverwendung, 

− die eingeschränkte Autonomie der örtlichen Agenturen für Arbeit, 

− ein Personalkörper mit zwei Tarifen und unterschiedlichem Personalwesen und 

− Personalbefristungen durch die Bundesagentur für Arbeit und dadurch entstehende Organisa-

tionsprobleme. 
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3. Überblick über die Entscheidungskriterien zur Bewertung der Organisationsmodelle 
 
Nachfolgende Darstellung gibt in Kurzform einen Überblick über die wesentlichen Entscheidungs-

kriterien zur Beurteilung der beiden Organisationsvarianten. 

 

Vergleich: gemeinsame Einrichtung / Option 
 

 
 

Die Übersicht zeigt, dass es gute Gründe für und gegen beide Organisationsvarianten gibt. 

 

4. Kernpositionen für die Verhandlungen mit der Agentur für Arbeit  
 
Für das Organisationsmodell gemeinsame Einrichtung ist es wesentlich, ob in einer vertraglichen 

Vereinbarung lokale Schwerpunkte gesetzt werden können und eine Kooperation auf „Augenhöhe“ 

erreichbar ist. Deshalb hat die Verwaltung für den Verhandlungsprozess Kernpositionen erarbeitet.  

Diese sind: 
 

− Übernahme der Grundinhalte des bisherigen ARGE-Vertrages 

− Wahrung der Rechte der kommunalen Beschäftigten und Identifikation des Personals mit ihrem 

Dienstherrn Stadt Mannheim 

− Stabilität und Qualifikation des Personalkörpers 

− Gestaltung der Beschäftigungsförderung nach lokalen Besonderheiten und Einbindung in die 

strategischen Ziele der Stadt Mannheim 

− Fortführung der JobBörsen und des Jump Plus-Programms 
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− Weiterführung der bisherigen erfolgreichen Organisation 

− Stärkere Gewichtung der Unterstützungsleistungen für besonders benachteiligte Menschen 

− Gleichbehandlung der SGB II-Kunden/innen bei der Stellenvermittlung (kein Vermittlungsvor-

rang für SGB III-Kunden/innen) 

− Erhalt sozialer Infrastruktur und bürgerschaftlicher Programme 

− Gleichgewichtige Sicherstellung der berechtigten finanziellen Interessen der Stadt Mannheim 

 

5. Wesentlicher Inhalt einer gründungsbegleitenden Vereinbarung  
 
Nachfolgend werden die Verhandlungsergebnisse mit der Agentur für Arbeit in Kurzform darge-

stellt. Die detaillierten Regelungen können der Vereinbarung (Anlage 1) und den Zusammenfas-

sungen der Verhandlungsergebnisse (Anlagen 2-10) entnommen werden. 

 

5.1 Gültigkeit und Dauer der Vereinbarung 
 
Die mit der Agentur für Arbeit ausgehandelte Vereinbarung bedarf - nach Legitimation durch den 

Gemeinderat und die Bundesagentur für Arbeit - formal der Beschlussfassung durch die Träger-

versammlung. Beide Seiten haben sich verpflichtet, die Vereinbarung - ohne Änderungen - zu be-

schließen.  

Die Vereinbarung gilt unbefristet.  

Am 30.06.2015 besteht für kommunale Träger - vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemein-

derat - eine Nachrückmöglichkeit für das Optionsmodell, sofern die 110 Optionskontingente nicht 

ausgeschöpft sind. Für diesen Fall hat die Stadt Mannheim ein Sonderkündigungsrecht. 

 

5.2 Personal 
 
Das SGB II sieht eine gesetzliche Zuweisung des Personals der beiden Träger für fünf Jahre vor 

und überträgt der gemeinsamen Einrichtung weitgehend die Ausübung der Dienstherreneigen-

schaft. Unbeschadet der gesetzlichen Regelung haben beide Träger vereinbart, dass für die jewei-

ligen Mitarbeiter/innen im vollen Umfang die bisherigen Rechte und Pflichten gewahrt bleiben. Dies 

gilt sowohl für die Gültigkeit bestehender Dienstvereinbarungen, die von der gemeinsamen Einrich-

tung zu übernehmen sind (Ausnahme: einheitliche Arbeitszeitordnung) als auch beispielsweise für 

die Teilnahme an den jeweiligen Personalentwicklungs- und Informationsangeboten, Stellenaus-

schreibungen, Arbeitssicherheits- und Gesundheitsuntersuchungen.  

 

Beide Vertragspartner verpflichten sich, der gemeinsamen Einrichtung zu gleichen Teilen das not-

wendige - grundsätzlich unbefristete - Personal zur Verfügung zu stellen. Derzeit noch befristet 

Beschäftigte der Agentur für Arbeit, die unmittelbar im Kundenkontakt arbeiten (persönliche An-
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sprechpartner/innen, Arbeitsvermittler/innen und Widerspruchssachbearbeiter/innen) werden suk-

zessive bis spätestens 31.12.2012 in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen. 

 

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen ist auch künftig zu gewährleisten. Insbesondere 

die bisherigen Ausbildungsgänge für zertifizierte Fallmanager/innen werden fortgeführt. 

 

5.3 Lokale Beschäftigungsförderung 
 
Die gemeinsame Einrichtung wird die bisherigen neun JobBörsen in den Stadtteilen weiterführen, 

und um mindestens drei zusätzliche ausbauen. Auch das bewährte Programm Jump Plus für junge 

Menschen wird weitergeführt. 

Beide Programme werden - wie bisher - in Kooperation mit den Trägern der freien Wohlfahrtspfle-

ge fortgeführt. 

Das Projekt „Hochstätt“ bleibt erhalten. 

 

Um neue Ansätze zu entwickeln und bestehende Angebote zu optimieren, wird eine Steuerungs-

stelle „Kommunale Beschäftigungsförderung“ im Jobcenter Mannheim neu geschaffen. Diese hat 

die Aufgabe, die Maßnahmen des Jobcenters stärker auf lokale Gegebenheiten auszurichten. 

 

5.4 Örtlicher Beirat 
 
Beide Träger sind sich einig, dass sie die in mehreren Jahrzehnten gewachsene kooperative Zu-

sammenarbeit mit den Akteuren der lokalen Beschäftigungsförderung, der freien Wohlfahrtspflege, 

der Mannheimer Beschäftigungsträger, den Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen sowie 

den Sozialverbänden fortführen wollen. Der neu einzurichtende Örtliche Beirat soll eng mit dem 

Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit kooperieren und damit zu einer einheitlichen Ar-

beitsmarktpolitik für SGB III- und SGB II-Arbeitsuchende beitragen.  

 

Der Örtliche Beirat der gemeinsamen Einrichtung soll aus höchstens 20 Mitgliedern bestehen und  

sich wie folgt zusammensetzen:  

− jeweils die vier arbeitgeber- sowie arbeitnehmerseitigen Mitglieder des Verwaltungsausschus-

ses der Agentur 

− vier Mitglieder des Gemeinderates 

− vier Mitglieder der freien Wohlfahrtspflege und der Sozialverbände 

− vier Sachkundige aus Wissenschaft und Forschung. 
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Agentur und Stadt stimmen darin überein, dass der jeweils alternierende Vorsitzende des Verwal-

tungsausschusses nach SGB III (Arbeitgebervertreter/in – Arbeitnehmervertreter/in) zugleich auch 

den Vorsitz des Örtlichen Beirats nach SGB II übernehmen soll. Die Liga der freien Wohlfahrts-

pflege hat diesem Vorschlag in der Sitzung am 18.10.2010 zugestimmt und die Mitglieder des 

Verwaltungsausschusses haben in ihrer Sitzung am 22.10.2010 diese Regelung begrüßt.  

 

5.5 Einbindung in die strategischen Ziele der Stadt Mannheim 
 
Für die gemeinsame Einrichtung sieht das SGB II eine Steuerung nach Zielen vor (§ 48b SGB II). 

Diese werden vom Bund vorgegeben. Damit auch die kommunalen Zielsetzungen von der ge-

meinsamen Einrichtung gleichermaßen verfolgt werden, verpflichtet sich die gemeinsame Einrich-

tung die in einer umfangreichen Verwaltungsreform erarbeiteten sieben „Strategischen Ziele“ der 

Stadt Mannheim und die Managementziele des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und 

Senioren in ihren eigenen Zielsetzungen, Entscheidungsfindungen und Handlungsfeldern zu un-

terstützen. 

 

5.6 Intensivierung der sozialen Betreuung 
 
Das Jobcenter Mannheim hat sich in den letzten Jahren in besonderer Weise um die Integration 

möglichst vieler Arbeitsuchenden in den allgemeinen Arbeitsmarkt bemüht. Hierzu wurden Fallma-

nager/innen ausgebildet und zahlreiche Projekte und Modelle entwickelt. Künftig soll sich aber in-

tensiver, als dies in der Vergangenheit möglich war, auch um sozial besonders benachteiligte Men-

schen gekümmert werden, für die eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt in weiter Ferne 

liegt. Für bis zu 300 Personen wird dieses „soziale Fallmanagement“ an den Fachbereich Soziale 

Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren nach § 44b Abs. 4 SGB II übertragen. Die Personen verblei-

ben im SGB II; für die soziale Betreuung wird das Jobcenter entsprechende Mittel zur Verfügung 

stellen. Ziel ist es die Arbeitsfähigkeit dieser Personen zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 

 

5.7 Organisation  
 
Beide Träger vereinbaren, auch künftig, die „Hilfe aus einer Hand“ durch die persönlichen An-

sprechpartner/innen und die Fallmanager/innen zu gewähren. Wesentliche Bereiche der bisheri-

gen Organisation bleiben erhalten. Dies betrifft insbesondere die Mannheimer Erstantragstelle 

(MEAS), mit der es gelungen ist, den Zugang von Neukunden/innen durch intensive Selbsthilfeun-

terstützung zu begrenzen. Des Weiteren bleibt das Jobcenter Junges Mannheim erhalten und 

bündelt auch künftig als gesonderte Abteilung alle Hilfen für junge Menschen unter 25 Jahren. 
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Die bislang gültigen Betreuungsschlüssel für die persönlichen Ansprechpartner/innen und Fallma-

nager/innen und die Leitungsspanne bleiben erhalten.  

Leitungs- und Führungspositionen sollen wie bislang schon paritätisch besetzt werden. 

 

5.8 Finanzen 
 
Der durch die Trägerversammlung zu erstellende Finanz- und Stellenplan für das Jobcenter bedarf 

der vorherigen Abstimmung mit der Stadt Mannheim, wobei geltende Vorgaben des städtischen 

Haushaltsplans zu beachten sind. Jedes Jobcenter hat einen „Beauftragten für den Haushalt“ zu 

bestellen (§ 44f Abs. 2 SGB II). Agentur für Arbeit und Stadt haben vereinbart, dass der künftige 

Beauftragte für den Haushalt eine fachliche Eignung sowohl für das Haushaltswesen des Bundes 

als auch für das kommunale Haushaltswesen besitzen muss.  

Ansonsten gelten zum Thema Finanzen die Regelungen des bisherigen ARGE-Vertrages weiter. 

Beide Träger haben - wie bisher - ein uneingeschränktes Prüfrecht vereinbart. 

Durch die Gründung der gemeinsamen Einrichtung entstehen keine zusätzlichen finanziellen Be-

lastungen für die Stadt Mannheim über den bisherigen Rahmen hinaus. 

 

5.9 Besetzung der Organe 
 
Für die Besetzung der Geschäftsführung sowie des Vorsitzes in der Trägerversammlung gilt das 

Gebot der Nichtanhäufung bei einem der Träger. Demzufolge können Agentur und Stadt entweder 

nur die Geschäftsführung oder nur den Vorsitz in der Trägerversammlung stellen. 

Bei der Zusammensetzung der Trägerversammlung und Geschäftsführung soll die bisherige Dop-

pelspitze der ARGE Job-Center erhalten bleiben. Da das Gesetz die Geschäftsführung auf eine 

Person begrenzt und der Trägerversammlung etliche operative Aufgaben obliegen, soll die be-

währte Führungsstruktur künftig derart übernommen werden, dass die Stadt den/die Vorsitzende/n 

in der Trägerversammlung bestellt und der/die Geschäftsführer/in der Agentur für Arbeit angehören 

wird. 

Die Träger einigen sich vorab auf die Wahl von Herrn Hermann Genz als Vorsitzenden der Träger-

versammlung und auf die Bestellung von Herrn Ulrich Manz als Geschäftsführer des Jobcenter 

Mannheim. 

Die künftige Trägerversammlung setzt sich demnach wie folgt zusammen: 

Für die Stadt Mannheim 

− Leiter/in des Fachbereichs Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren (Vorsitzende/r) 

− Stellvertreter/in der Fachbereichsleitung  

− Leiter/in der Abteilung Verwaltung, Finanzen, Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten 
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Für die Agentur für Arbeit Mannheim 

− Vorsitzende/r der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim 

− Geschäftsführer/in Operativ der Agentur für Arbeit Mannheim  

− Geschäftsführer/in Interner Service der Agentur für Arbeit Mannheim  

 

6. Beschlussempfehlung der Verwaltung 
 
Nach sorgfältiger Abwägung beider Organisationsmodelle empfiehlt die Verwaltung, das Jobcenter 

Mannheim als gemeinsame Einrichtung fortzuführen und die ausgehandelte gründungsbegleitende 

Vereinbarung abzuschließen. 

In den Verhandlungen ist es der Verwaltung gelungen, die Kernpositionen der Stadt hinreichend zu 

sichern und eine Zusammenarbeit auf gleicher „Augenhöhe“ zu vereinbaren. 

Insbesondere die vertraglichen Regelungen, die den Mitarbeitern/innen des Jobcenters alle bishe-

rigen Rechte erhalten und die deutliche Ausrichtung auf eine lokale Beschäftigungsförderung sind 

auch für die Zukunft eine tragfähige Grundlage, um das Jobcenter Mannheim erfolgreich weiterzu-

führen.   
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Anlage 1 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung einer  
„gemeinsamen Einrichtung“ gemäß § 44b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über die Bildung  

einer „gemeinsamen Einrichtung“ 

 – Jobcenter Mannheim –  
gemäß § 44b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 
 
 
 
 
 
Mannheim,  
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Bildung  

einer „gemeinsamen Einrichtung“ 
gemäß § 44b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 

 

 

 

zwischen 

 

 

 

der Agentur für Arbeit Mannheim 
(nachfolgend bezeichnet als "Agentur") 

 

 

und 

 

 

der Stadt Mannheim 
(nachfolgend bezeichnet als "Stadt") 
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Präambel 
 
Die beiden Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Agentur für Arbeit Mannheim und 

Stadt Mannheim – betreiben seit dem 01. Januar 2005 mit der Arbeitsgemeinschaft „ARGE Job-

Center Mannheim“ auf Grundlage des Vertrages vom 30. Dezember 2004 eine erfolgreiche Ein-

richtung zur Integration von arbeitsuchenden Menschen. Im Folgenden treffen beide Träger eine 

Vereinbarung im Sinne des § 44b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – in der Fassung vom 

10. August 2010 – über die Bildung einer „gemeinsamen Einrichtung“, um auch weiterhin die Auf-

gaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende bürgerorientiert, einheitlich und effizient zu erbrin-

gen.  

 

Der ARGE Job-Center Mannheim ist es trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen, beson-

dere Akzente im Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen 

und im Rahmen innovativer Stadtteilprojekte zu setzen. Grundlage dieses Erfolges ist eine Mitar-

beiterschaft, die das gemeinsame Engagement für die Aufgabe zum Wohle der Bürgerschaft in 

den Vordergrund gestellt hat. 

 

Beide Vertragspartner tragen mit ihrer Kompetenz und ihren Ressourcen dazu bei, den individuel-

len Hilfebedarf durch schnelle und effektive Unterstützung zu reduzieren und den Menschen in der 

Stadt Mannheim ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben unabhängig von den Leis-

tungen der Grundsicherung zu ermöglichen. Mit dieser Zielsetzung und in der Überzeugung, dass 

die Aufgaben im Interesse der hilfebedürftigen Bürger/innen am wirkungsvollsten in einer engen, 

gebündelten und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Aufgabenträger zu erreichen sind, werden 

Agentur für Arbeit Mannheim und Stadt Mannheim das Jobcenter Mannheim als gemeinsame Ein-

richtung betreiben.  

 

Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass es sich bei der gemeinsamen Einrichtung um 
eine neuartige gesetzliche Organisationseinheit „sui generis“ handelt – mit einer anzustrebenden 

größtmöglichen Handlungsautonomie und Steuerung vor Ort. Dementsprechend ist insbesondere 

die Personalhoheit gemäß Gesetz weitgehend der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen. Dienst-

herr und Arbeitgeber bleiben weiterhin Agentur für Arbeit Mannheim und Stadt Mannheim. In die-

sem Zusammenhang verfolgen beide Vertragspartner mit Nachdruck das Ziel, dass die Beschäftig-

ten der gemeinsamen Einrichtung sich die Identifikation mit ihrem jeweiligen Dienstherrn bewahren 

und weiterhin mit dessen jeweiliger Unternehmenskultur verbunden bleiben.  
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Beide Vertragspartner betonen, dass sie die in mehreren Jahrzehnten gewachsene kooperative 

Zusammenarbeit mit den Akteuren der lokalen Beschäftigungsförderung, der freien Wohlfahrts-

pflege, der Mannheimer Beschäftigungsträger, den Gewerkschaften und Arbeitgeberorgani-

sationen sowie den Sozialverbänden fortführen wollen.  

 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Strukturen der ARGE Job-

Center Mannheim in die gemeinsame Einrichtung überführt werden. Dabei erklären sie schon jetzt 

ihre Absicht, die Vereinbarung anzupassen, soweit dies zur Ziel- und Zweckerreichung erforderlich 

wird.  

 

 

§ 1 

Errichtung der gemeinsamen Einrichtung, örtliche Zuständigkeit 
 

(1) Die Vertragspartner errichten zum 01. Januar 2011 in Fortführung der bisherigen öffentlich-

rechtlichen ARGE Job-Center Mannheim gemäß § 44b SGB II das Jobcenter als gemein-

same Einrichtung zur Wahrnehmung der den Vertragspartnern nach dem SGB II obliegen-

den Aufgaben.  

 

(2) Die Rechte und Pflichten beider Vertragspartner als Träger der einschlägigen Aufgaben 

und Befugnisse bleiben grundsätzlich unberührt. Nicht die Rechte und Pflichten selbst 

(Aufgabenträgerschaft), sondern deren – einheitliche – Wahrnehmung/Erledigung gehen 

auf die gemeinsame Einrichtung über. Damit bleibt der Stadt bzw. der Agentur die jeweilige 

volle Sachentscheidungsbefugnis / Steuerungsmöglichkeit. Unabhängig hiervon ist die ge-

meinsame Einrichtung nach außen Träger der betreffenden Rechte und Pflichten und ver-

tritt sich selbst gerichtlich und außergerichtlich. 

 

(3) Das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung ist örtlich zuständig für den Bereich des Stadt-

kreises Mannheim. 

 

 

§ 2 

Name und Sitz 

 

(1) Die gemeinsame Einrichtung  führt den Namen „Jobcenter Mannheim“ (§ 6d SGB II). 

 

(2) Die gemeinsame Einrichtung hat ihren Sitz im Stadtkreis Mannheim. 
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§ 3 
Ziele der gemeinsamen Einrichtung  

 

(1)  Die gemeinsame Einrichtung verpflichtet sich, die Ziele des Bundes gemäß § 48b Abs.  

3 SGB II umzusetzen. Diese sind derzeit: 

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug. 

 

(2) Die gemeinsame Einrichtung verpflichtet sich ebenso, die in einer umfangreichen  

Verwaltungsreform erarbeiteten sieben „Strategischen Ziele“ der Stadt Mannheim in ihren 

eigenen Zielsetzungen, Entscheidungsfindungen und Handlungsfeldern zu unterstützen. 

Diese „Strategischen Ziele“ sind:  

 

-  Mannheim bietet mit einer ökologisch und sozial ausgewogenen Urbanität die  

   Vorzüge einer Metropole auf engem Raum ohne die damit sonst verbundenen  

   negativen Eigenschaften von Megacities. 

-  Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und der Bildung und gewinnt mehr  

   Menschen für sich. 

-  Mannheim gewinnt überdurchschnittlich Unternehmen sowie Gründerinnen und  

   Gründer. 

- Mannheim ist Vorbild für das Zusammenleben in Metropolen. 

- Mannheim ist Vorbild für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. 

- Mannheim ist in der Spitzengruppe der besonders stadtkulturell und kreativwirtschaftlich 

geprägten und wahrgenommenen Städte. 

- Mannheims Einwohnerinnen und Einwohner sind überdurchschnittlich bürgerschaftlich  

  engagiert und werden von der Stadt in besonderem Maße unterstützt. 

 

 

§ 4 
Organe und Gremien der gemeinsamen Einrichtung 

 
(1)  Die gemeinsame Einrichtung hat folgende Organe bzw. Gremien: 

- Trägerversammlung (§ 5) 

- Geschäftsführung (§ 6)  

- Örtlicher Beirat (§ 7) 
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(2) Für die Besetzung der Geschäftsführung sowie des Vorsitzes in der Trägerversammlung 

gilt das Gebot der Nichtanhäufung bei einem der Träger. Demzufolge können Agentur und 

Stadt entweder nur die Geschäftsführung oder nur den Vorsitz in der Trägerversammlung 

stellen. 

 

 

§ 5  
Trägerversammlung 

 

(1)  Die Aufgaben der Trägerversammlung bestimmen sich nach § 44c SGB II.  

 

(2) Beide Träger werden, entsprechend der gesetzlichen Regel, jeweils drei Vertreter/innen in 

die Trägerversammlung entsenden.  

 

(3) Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass der/die Vorsitzende der Trägerver-

sammlung erstmalig von der Stadt für die Dauer von fünf Jahren gestellt wird. 

  

. 

§ 6 
Geschäftsführung  

 

(1)  Die Aufgaben der Geschäftsführung bestimmen sich nach § 44d SGB II. 

 

(2) Der/Die Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtung wird durch die Trägerver-

sammlung für jeweils fünf Jahre bestellt. Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass 

der/die Geschäftsführer/in erstmalig von der Agentur gestellt wird.  

 

(3)  Er/Sie erhält eine/n ständige/n Stellvertreter/in (Bereichsleiter/in bzw. Abteilungsleiter/in), 

der/die durch die Trägerversammlung zu bestätigen ist. Der/Die Stellvertreter/in wird erst-

malig von der Stadt gestellt. 

 

(4) Für die Besetzung der Geschäftsführung sowie die stellvertretende Geschäftsführung gilt 

ebenso das Gebot der Nichtanhäufung bei einem der Träger (§ 4 Abs. 2).  

 

 



 

 26

§ 7 

Örtlicher Beirat 
 

(1) Für die gemeinsame Einrichtung wird ein Örtlicher Beirat gebildet.  

 

(2) Die Aufgaben des Örtlichen Beirats bestimmen sich nach § 18d SGB II. 

 

(3) Der Örtliche Beirat der gemeinsamen Einrichtung besteht aus höchstens 20 Mitgliedern und 

setzt sich wie folgt zusammen:  

- jeweils die vier arbeitgeber- sowie arbeitnehmerseitigen Mitglieder des Verwaltungs-

ausschusses der Agentur 

- vier Mitglieder des Gemeinderates 

- vier Mitglieder der freien Wohlfahrtspflege bzw. der Sozialverbände 

- vier Sachkundige aus Wissenschaft und Forschung. 

§ 18d Satz 4 SGB II ist zu beachten. 

 

(4) Die Mitglieder des Beirates erhalten eine Aufwandsentschädigung und Auslagenerstattung 

in gleichem Umfang wie die Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Agentur auf Basis 

der „Grundsätze für die Entschädigung und die Erstattung der baren Auslagen der ehren-

amtlich Tätigen der Bundesagentur für Arbeit (§ 376 Drittes Buch Sozialgesetzbuch – Er-

stattungssätze vom 03. Februar 2005)“. Dies beinhaltet insbesondere eine Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 18 Euro je Sitzungstag. 

 

 
§ 8 

Aufgaben und Leistungen der gemeinsamen Einrichtung sowie Reichweite der  
Zusammenarbeit 

 

(1) Der gemeinsamen Einrichtung obliegt die Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende für die Agentur und die Stadt, die ihr durch Gesetz zugewiesen 

sind oder ihr von den Vertragspartnern auf der Grundlage dieser Vereinbarung übertragen 

werden. Die gemeinsame Einrichtung kann aber auch einzelne Aufgaben durch die jeweili-

gen Träger wahrnehmen lassen.  

 

(2) Die gemeinsame Einrichtung gewährt Leistungen in Form von Dienst-, Geld- und Sachleis-

tungen. Diese sind insbesondere  

- für den Träger „Agentur“: 
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  - Gewährung der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts / Sozialgeld  

      (§ 20 / § 28 SGB II) 

  - Auszahlung der Leistungen für Mehrbedarfe (§ 21 SGB II) 

  - Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (§§ 16 ff. SGB II) 

 

- für den Träger „Stadt“: 

  - Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) 

  - Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II) 

  - Leistungen für Erstausstattungen und Klassenfahrten (§ 23 Abs. 3 SGB II). 

 

 Die der gemeinsamen Einrichtung obliegenden Aufgaben, vor allem 

- Bereitstellung eines/r persönlichen Ansprechpartners/in für die erwerbsfähigen Hilfebe-

dürftigen (§ 14 Satz 2 SGB II) 

- Durchführung der Vermittlung und des beschäftigungsorientierten bzw. systemischen 

Fallmanagements (insbesondere §§ 15, 15a und 16 Abs. 1 SGB II)  

- Dienstleistungen gemäß §§ 16b ff. SGB II (Einstiegsgeld, Leistungen zur Eingliederung 

von Selbständigen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, Leistungen zur Beschäftigungs-

förderung, Freie Förderung, Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit) 

- Förderung der Eingliederung gemäß § 16a SGB II (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, 

psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)   

- Leistungsgewährung (§§ 19 ff. SGB II), 

 werden durch Beschäftigte der Agentur bzw. der Stadt einheitlich und gemeinsam durchge-

führt. 

 

Als weitere Aufgabe obliegt der gemeinsamen Einrichtung auch die Umsetzung von Son-

derprogrammen der Europäischen Union (z.B. ESF), des Bundes (z.B. Perspektive 50+, 

Bürgerarbeit), des Landes und der Stadt. 

 

(3) Die gemeinsame Einrichtung integriert Leistungsgewährung, Betreuung und  

beschäftigungsorientiertes bzw. systemisches Fallmanagement, Arbeitsvermittlung sowie 

alle arbeitsmarktrelevanten Beratungs- und Betreuungsleistungen unter einem Dach. Be-

standteil der gemeinsamen Einrichtung ist insbesondere die zentrale Erstanlaufstelle 

(„Mannheimer Erstantragsstelle – MEAS“), in der jede/r Neuantragsteller/in umfassende 

Beratung und Hilfe erhält.  
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(4) Für die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben, wird das bisherige Job-Center „Junges Mannheim“ als eigene Abteilung und als orga-

nisatorische Einheit weitergeführt. Es bündelt alle Regelleistungen und Aktivitäten der unter 

25-Jährigen einheitlich. Berufsberater/innen der Agentur bleiben weiterhin unmittelbar im 

Jobcenter „Junges Mannheim“ eingesetzt.  

 

(5) Beide Vertragspartner verpflichten sich, die derzeit neun JobBörsen in den Stadtteilen   

 - Neckarstadt Ost  

  - Neckarstadt West  

  - Neckarau  

  - Rheinau  

  - Schönau  

  - Schwetzingerstadt 

  - Seckenheim  

  - Vogelstang  

  - Waldhof / Gartenstadt  

 weiterzuführen. Darüber hinaus sind sie sich darin einig, dass eine Ausweitung um min-

destens drei JobBörsen erfolgen soll. Weiterhin bleibt das Prinzip des „offenen Zugangs“ 

beibehalten, sodass die JobBörsen von allen Bürgern/innen sowie von allen Arbeitge-

bern/innen genutzt werden können.  

 

(6) Die Hilfegewährung und Betreuung wohnungsloser Hilfebedürftiger mit einem 

  Leistungsanspruch nach dem SGB II werden – wie bisher schon – in der Außenstelle 

 Holzstraße 3 von Jobcenter und städtischer Wohnungslosenhilfe gemeinsam betreut. 

 

(7)  Für bis zu 300 Hilfebedürftige, deren soziale Integration vorrangig ist und bei denen 

  arbeitsmarktpolitische Instrumente nicht greifen, wird die Betreuung der Stadt - 

  Fachbereich Soziale Sicherung, Arbeitshilfen und Senioren – übertragen. Die näheren 

  Regelungen hierzu, insbesondere zur Auswahl des Personenkreises und zum Betreu- 

  ungsumfang, trifft die Trägerversammlung.  

 

(8) Die ARGE Job-Center Mannheim hat bislang Fachkräfte für Rehabilitation vorgehalten. Die 

Trägerversammlung wird prüfen, ob diese Aufgabe künftig der Agentur übertragen werden 

soll. 

  

(9) Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a Nr. 1 SGB II (Kinderbetreuung, 

häusliche Angehörigenpflege) und Nr. 4 (Suchtberatung) werden vorrangig durch die  
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 bestehenden Fachdienste der Stadt, die nach Nr. 2 (Schuldnerberatung) und Nr. 3 (psy-

chosoziale Betreuung) durch die gemeinsame Einrichtung sichergestellt. Soweit noch er-

forderlich, werden zur Koordination der Aufgaben „Kinderbetreuung“ und „Suchtberatung“ 

gesondert Vereinbarungen abgeschlossen. 

 

(10) Bei der Erbringung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit berücksichtigen die Ver-

tragspartner die in §§ 17 und 18 SGB II festgelegten Grundsätze der Zusammenarbeit mit 

Dritten. Dies bedeutet insbesondere, dass die in der Stadt Mannheim in mehreren Jahr-

zehnten zusammen mit der freien Wohlfahrtspflege aufgebaute soziale Infrastruktur im Be-

reich der Beschäftigungsförderung / Hilfe zur Arbeit grundsätzlich erhalten werden soll. Zur 

beruflichen Eingliederung und Vermittlung werden entsprechende Maßnahmen und Pro-

gramme ein- bzw. weitergeführt. Dies gilt insbesondere für die mit der freien Wohlfahrts-

pflege betriebenen, gemeinsamen Programme „Jump Plus“ und „JobBörsen“.  

 

(11) Die Arbeitsvermittler/innen übernehmen die Aufgabe, die vermittlungsfähigen Hilfebedürfti-

gen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Die persönlichen Ansprechpart-

ner/innen gewähren alle Arbeitslosengeld II -Transferleistungen, steuern das Hilfesystem 

und schließen Eingliederungsvereinbarungen unter Beteiligung der Vermittlungsfachkräfte 

und anderer Fachdienste ab. 

 

(12) Agentur und Jobcenter Mannheim betreiben wie bisher einen gemeinsamen Arbeitgeber-

service für SGB II- und SGB III-Kunden. Da der Arbeitsmarkt nicht teilbar ist, partizipieren 

Bezieher/innen von Arbeitslosengeld I und II gleichermaßen an den der Agentur gemelde-

ten Stellenangeboten. Bezieher/innen von Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II wird 

der gleiche Zugang zu Stellenangeboten gewährt (kein Vermittlungsvorrang für Arbeitslo-

sengeld I-Bezieher/innen). Dazu steht den Mitarbeitern/innen der gemeinsamen Einrichtung 

der Zugriff auf alle bei der Agentur gemeldeten Stellenangebote offen.  

 

(13) Stadt und Agentur erhalten über die gemeinsame Einrichtung im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen sämtliche Daten der von ihr betreuten Personen. Der vollständige elektroni-

sche Datenbankabzug ist monatlich kostenfrei zu übermitteln.  
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§ 9 
Personal 

 

(1) Die gemeinsame Einrichtung verfügt selbst über kein eigenes Personal. Die Vertrags-

partner stellen der gemeinsamen Einrichtung zu gleichen Teilen das notwendige, grund-

sätzlich unbefristete Personal zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur Verfügung. 

Derzeit noch befristet Beschäftigte, die unmittelbar im Kundenkontakt mit den Hilfebedürfti-

gen arbeiten (Arbeitsvermittler/innen, Widerspruchssachbearbeiter/innen und persönliche 

Ansprechpartner/innen), werden sukzessiv in Dauerarbeitsverhältnisse übernommen. 

 

(2) Der/Die Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtung übt über alle Mitarbeiter/innen die 

Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion im Sinne des § 44d Abs. 4 SGB II aus. Un-

berührt hiervon ist er/sie verpflichtet, den Mitarbeitern/innen die Identifikation mit dem jewei-

ligen Dienstherrn zu ermöglichen und ihnen daher insbesondere die Teilnahme an jeweili-

gen Personalentwicklungs- und Informationsangeboten, Stellenausschreibungen, Arbeitssi-

cherheits- und Gesundheitsuntersuchungen sowie am Betriebsausflug zu gestatten. 

 

(3) Leistungsgewährung und aktivierende Hilfe in der gemeinsamen Einrichtung erfolgen wie 

bisher aus einer Hand; hierzu werden Beamte/innen des gehobenen Dienstes bzw. Be-

schäftigte mit vergleichbarer Qualifikation eingesetzt. Der Betreuungsschlüssel im Bereich 

der unter 25-Jährigen beträgt 1:75 (erwerbsfähige Hilfebedürftige), im Bereich der Betreu-

ung der über 25-Jährigen 1:100 (Bedarfsgemeinschaften). 

 

(4) Da Agentur und Stadt unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiter/innen in die gemeinsame Ein-

richtung einbringen, sollen aus der Verwaltungskostenpauschale zu finanzierende Schu-

lungen bzw. Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die sicherstellen, dass ein 

fortwährend einheitliches Qualifikationsniveau erreicht wird; wesentliches Ziel hierbei ist ei-

ne Anhebung aller persönlichen Ansprechpartner/innen der gemeinsamen Einrichtung auf 

das Qualifikationsniveau des gehobenen Dienstes. 

 

(5) Die gemeinsame Einrichtung  ist verpflichtet, die Fort - und Weiterbildung der Mitarbei-

ter/innen kontinuierlich sicherzustellen. Sie plant hierfür entsprechende Programme insbe-

sondere auch unter Berücksichtigung der spezifischen Fortbildungsprogramme und -

einrichtungen der Stadt sowie der Agentur ein, die aus den Verwaltungs- 
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 kosten der gemeinsamen Einrichtung finanziert werden. 

 

(6) Die bisherigen Ausbildungsgänge für zertifizierte Fallmanager/innen (z.B. die bisherige 

Hochschulausbildung zum/r Fallmanager/in mit 60 Creditpoints-Anrechnung auf den Mas-

terstudiengang) haben sich bewährt und sollen fortgeführt werden. Da hier ein grundsätzli-

cher Bedarf besteht, sollen die persönlichen Ansprechpartner/innen nach Neigung und Eig-

nung Zugang zu diesen Fortbildungen erhalten. Der Umfang der Fortbildungsmöglichkeiten 

wird jährlich auf Vorschlag der Geschäftsführung in der Trägerversammlung festgelegt. 

 

 

§ 10 
Finanzen 

 

(1)  Der Bund stellt die Mittel für Eingliederungsleistungen und das Verwaltungskostenbudget 

gemäß der Eingliederungsmittelverordnung zur Verfügung. Soweit die Eingliederungsleis-

tungen von der Stadt zu erbringen sind (§ 16a Nr. 1 - 4 SGB II) bzw. weitere kommunale 

Haushaltsmittel der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung übertragen werden, 

werden diese von den zur Verfügung stehenden städtischen Haushaltsmitteln begrenzt.  

Die Bereitstellung städtischen Personals (einschließlich der Sachausgaben) für die Aufga-

benerfüllung des Bundes – wobei der Aufwand hierfür in die Berechnung der Gesamtver-

waltungskosten einfließt – wird davon abhängig gemacht, dass entsprechende Haushalts-

mittel der gemeinsamen Einrichtung zur Deckung des kommunalen Aufwands zur Verfü-

gung stehen. Kommt es zwischen der gemeinsamen Einrichtung und den Trägern zu Zah-

lungsverzögerungen, kann die jeweilige betroffene Seite Verzugszinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank geltend machen.  

 

(2)  Die Stadt wird der gemeinsamen Einrichtung Kassenmittel zur Zahlung der vom kommuna-

len Aufgabenträger zu erbringenden Kosten der Unterkunft (§ 22 SGB II) sowie der einma-

ligen Beihilfen (§ 23 Abs. 3 SGB II) zur Verfügung stellen. 

 Ebenso wird der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaftung von folgenden kommuna-

len Haushaltsmitteln übertragen: 

- Schuldnerberatung (§ 16a Nr. 2 SGB II)  

- psychosoziale Betreuung (§ 16a Nr. 3 SGB II)  

 

 

 

 

 



 

 32

 

 

- kommunale Beschäftigungsförderung; zur kommunalen und lokalen Steuerung wird in der 

gemeinsamen Einrichtung eine Stelle „kommunale Beschäftigungsförderung“ angesie-

delt.    

 

(3)  Einschlägige Bewirtschaftungsbeschränkungen der Stadt, insbesondere als Ausfluss der 

Haushaltskonsolidierung, sind auch in der gemeinsamen Einrichtung zu befolgen.  

 Soweit sich aus dem Vollzug des Finanzplanes, insbesondere hinsichtlich der Ausgaben 

gemäß § 22 SGB II, Sachverhalte ergeben, die zu Planabweichungen im kommunalen 

Haushalt führen, informiert die gemeinsame Einrichtung den Träger Stadt Mannheim durch 

den/die Beauftragte/n für den Haushalt (§ 11) unverzüglich.  

 

(4)  Die Bewirtschaftung der Forderungen der gemeinsamen Einrichtung ist zu intensivieren 

und wird bis auf Weiteres auf die Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Hessen - 

Forderungsmanagement – übertragen. Über die weitere Inanspruchnahme der Dienst-

leistung „BA-Forderungseinzug“ entscheidet die Trägerversammlung. 

 

(5)  Die gemeinsame Einrichtung erstellt jährlich einen Finanz- und Stellenplan. Diese bedürfen 

der Beschlussfassung durch die Trägerversammlung.  

 

(6)  Der Finanzplan bedarf auf kommunaler Seite der Zustimmung durch den Gemeinderat. Der 

Plan wird, entsprechend frühzeitig, auf Basis vorläufiger Rahmendaten jährlich erarbeitet.  

 

(7)  Die Zahlungen der gemeinsamen Einrichtung an die Stadt für die Inanspruchnahme des 

städtischen Personals sowie der Stadt an die gemeinsame Einrichtung aus dem kommuna-

len Finanzierungsanteil werden nach dem Bruttoprinzip (keine Verrechnung) abgewickelt. 

Werden einem Kostenträger nachträglich Änderungen bekannt, die Auswirkungen auf die 

Ermittlung der Kosten haben, werden diese Kosten dem jeweils nächsten Abrechungsmo-

nat zugerechnet.  

 

(8)  Die gemeinsame Einrichtung richtet eine eigene Revision ein. 
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§ 11 
Beauftragte/r für den Haushalt 

 

(1)  Der/Die von dem/der Geschäftsführer/in zu bestimmende „Beauftragte für den Haushalt“ ist 

in seiner/ihrer gesetzlichen Funktion (§ 44f Abs. 2 SGB II) zuständig für die vom Bund bzw. 

der Bundesagentur der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung übertragenen Haus-

haltsmittel. Soweit die Stadt die gemeinsame Einrichtung nach § 44f Abs. 4 SGB II mit der 

Bewirtschaftung von kommunalen Haushaltsmitteln beauftragt hat, ist der/die Beauftragte 

für den Haushalt für diese Mittel gleichermaßen zuständig. 

 

Für die Übertragung und die Bewirtschaftung dieser kommunalen Mittel gelten die haus-

haltsrechtlichen Bestimmungen der Stadt.  

 

§ 44f Abs. 3 SGB II findet entsprechend für die Übertragung der Bewirtschaftung kommu-

naler Mittel Anwendung. 

 

Der/Die Beauftragte für den Haushalt verantwortet auch die Bewirtschaftung sonstiger 

Drittmittel. 

 

(2)  Der/Die Beauftragte für den Haushalt muss über die notwendige fachliche Eignung, insbe-

sondere die notwendigen Kenntnisse sowohl der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des 

Bundes als auch des kommunalen Haushaltsrechts, verfügen.  

 

(3)  Der/Die Beauftragte für den Haushalt hat gegenüber dem/der Geschäftsführer/in ein Veto-

recht sowie die Pflicht, beiden Trägern alle notwendigen Informationen zum Haushaltsplan-

vollzug rechtzeitig mitzuteilen. Die Einzelheiten werden in einer gesonderten Vereinbarung 

durch die Trägerversammlung festgelegt.  

 

(4)  Der/Die Beauftragte für den Haushalt steuert den Vollzug des Finanzplanes der gemeinsa-

men Einrichtung eigenverantwortlich. Bei der Bewirtschaftung der Ressourcen der Bundes-

agentur für Arbeit arbeitet die Agentur dem Ziel der eigenverantwortlichen Steuerung des 

Finanzplanes durch die gemeinsame Einrichtung zu.  
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§ 12 
Infrastruktur, Vertragsübernahme 

 
(1) Die inzwischen aufgebaute, vorhandene Infrastruktur wird von der gemeinsamen Einrich-

tung übernommen und fortgeführt.  

 

(2) Die gemeinsame Einrichtung tritt als Rechtsnachfolgerin in die bereits bestehenden Ver-

träge der ARGE Job-Center Mannheim und der Agentur – betreffend Sachmittel, Dienst-

leistungen und Mietobjekte (derzeitige Liegenschaften: Ifflandstraße 2-6 / Hebelstraße 1) – 

in vollem Umfang ein. 

 

 

§ 13 
Rechnungsprüfung 

 
(1) Die Agentur gewährt den kommunalen (örtlichen und überörtlichen) Prüforganen ein unein-

geschränktes Prüfrecht aller Vorgänge. Ebenso gewährt die Stadt den Prüforganen des 

Bundes, der Agentur bzw. Bundesagentur für Arbeit ein uneingeschränktes Prüfrecht aller 

Vorgänge. 

 

(2) Die Vertragspartner bzw. ihre Prüforgane sind gehalten, sich vor der Durchführung von 

Prüfungen über die jeweils vorzunehmenden Prüfbereiche und den Prüfungsumfang abzu-

stimmen, insbesondere um z.B. Doppelprüfungen zu vermeiden. Beide Seiten tragen die in 

ihrem Bereich entstehenden Kosten der Prüfungen.  

 

 

§ 14 
Beteiligung des Gemeinderates an den Eingliederungsprogrammen 

 

(1) Die gemeinsame Einrichtung legt dem Gemeinderat jährlich zur zustimmenden Kenntnis-

nahme ihre Jahresplanung vor, die insbesondere die beabsichtigten Maßnahmen und Ziele 

enthält. Die gemeinsame Einrichtung berichtet dem Gemeinderat regelmäßig über die er-

reichten Ergebnisse. 

 
(2) Die Ausschüsse des Gemeinderates werden regelmäßig über die Programme und Pläne 

der gemeinsamen Einrichtung informiert. Insbesondere die Zielgruppenprogramme werden 

in den Fachausschüssen beraten. Beschlüsse mit Auswirkungen  
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auf den Haushalt der Stadt sind dem Hauptausschuss bzw. Gemeinderat vorbehalten.  

 

(3) Der Gemeinderat erhält ein Initiativrecht. Darüber hinaus ist ihm die Möglichkeit der Beteili-

gung über den Örtlichen Beirat (§ 7) eröffnet.  

 

 

§ 15 

Widerspruchsstelle 

 

Die Leitung der Widerspruchsstelle erfolgt durch eine/n Mitarbeiter/in der Stadt. Der/Die 

Leiter/in der Widerspruchsstelle sollte die Befähigung zum Richteramt besitzen. Er/Sie wird 

im Einvernehmen von Stadt und Agentur bestimmt. Die weiteren Mitarbeiter/innen der Wi-

derspruchsstelle sollen sich hälftig, mit entsprechender juristischer Kompetenz, sowohl aus 

Personal der Agentur als auch der Stadt zusammensetzen. Gerichtsverfahren sind nach 

Zugang dem jeweils betroffenen Träger zur Kenntnis zu bringen.  

 

 

§ 16 

Haftung 

 

(1) Die Haftung der Vertragspartner im Außenverhältnis richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

 

(2) Im Innenverhältnis haftet der Arbeitgeber bzw. Dienstherr des/der Beschäftigten, der/die 

den Haftungsanspruch verursacht bzw. verschuldet hat, alleine. Haben mehrere Beschäf-

tigte beider Vertragspartner den Schaden gemeinsam verursacht bzw. verschuldet, erfolgt 

die Haftung im Verhältnis der Verursachungs- bzw. Verschuldensbeiträge, oder falls diese 

nicht zu bestimmen sind, jeweils zu gleichen Teilen. Ein im Außenverhältnis in Anspruch 

genommener Vertragspartner hat insoweit im Innenverhältnis einen Ausgleichsanspruch. 
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§ 17 
Inkrafttreten, Vertragsdauer 

 
(1) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.  

 

(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Vereinbarung durch die gemeinsame Einrich-

tung beginnt am 01. Januar 2011. Zeitgleich endet die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b SGB II alte 

Fassung vom 30. Dezember 2004.  

 

(3) Sofern die Stadt nach § 6a Absatz 4 Satz 2 SGB II einen Antrag auf Zulassung als „zuge-

lassener kommunaler Träger“ (Option) stellt, steht ihr hierfür ein außerordentliches Kündi-

gungsrecht zu. Dieses außerordentliche Kündigungsrecht kann sie frühestens am 30. Juni 

2015 bis spätestens zum 31. Dezember 2015, mit Wirkung zum 01. Januar 2017 ausüben. 

 

(4) Diese Vereinbarung gilt grundsätzlich auf unbestimmte Zeit und kann nur im Rahmen der 

jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen beendet werden.  

 

 
§ 18 

Ergänzende Bestimmungen 
 

Ergänzend zum vorliegenden Vertragstext werden die in der Anlage beigefügten Verhand-

lungsergebnisse von Agentur und Stadt (unterschrieben am 22. Oktober 2010) zu folgen-

den Themen Vertragsbestandteil: 

- „Gründungsbegleitende Vereinbarung“ 

- „Personal“ 

- „Lokale Beschäftigungsförderung“ 

- „IT“ 

- „Steuerung“ 

- „Organisation“ 

- „Pflichten der Geschäftsführung gegenüber der Trägerversammlung“ 

- „Finanzen“ 

- „Besetzung der Trägerversammlung und Geschäftsführung“. 

 

  



 

 37

 
 

§ 19 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Soweit sich im Zuge der Vertragsumsetzung herausstellt, dass der Vertrag der Ergänzung, 

Anpassung oder sonstiger Fortschreibung bedarf, bekunden die Vertragspartner schon jetzt 

ihre Absicht, die hierfür erforderlichen Vereinbarungen – in Fortführung der bisherigen ver-

trauensvollen und einvernehmlichen Kooperation – jeweils unverzüglich abzuschließen.  

 

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile von ihnen unwirk-

sam sein oder werden, ist im Zweifel anzunehmen, dass der Vertrag im Übrigen weiterhin 

gültig sein soll. An Stelle der unwirksamen Bestimmung werden die Vertragspartner dann 

eine solche vereinbaren, die wirksam ist und dem ursprünglich Gewollten möglichst nahe 

kommt. 

 

(3) Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass die Regelungsinhalte von den durch 

beide Träger zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln gedeckt werden. 

 

(4) Die gemeinsame Einrichtung ist verpflichtet im Rahmen der Erfüllung der ihr obliegenden 

Aufgaben, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beider Träger zu beachten. 

 

(5) Bei Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die sich auf diesen Vertrag auswirken, 

wird vereinbart, in angemessener Frist Verhandlungen über eine gegebenenfalls notwendi-

ge Vertragsanpassung aufzunehmen. 

 

(6) Dieser Vertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis gemäß § 56 Zehntes Buch Sozialge-

setzbuch. Nebenabreden und Ergänzungen zu diesem Vertrag sowie dessen Aufhebung 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
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Mannheim, den 

 

 

Agentur für Arbeit Mannheim Stadt Mannheim 

 

__________________________ __________________________ 

Vorsitzender der Geschäftsführung Oberbürgermeister  
  
Rolf Schumacher Dr. Peter Kurz 
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Anlage 2 Verhandlungsergebnis: gründungsbegleitende Vereinbarung 
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Anlage 3 Verhandlungsergebnis: Personal 
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Anlage 4 Verhandlungsergebnis: Lokale Beschäftigungsförderung 
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Anlage 5 Verhandlungsergebnis: IT 
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Anlage 6 Verhandlungsergebnis: Steuerung 
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Anlage 7 Verhandlungsergebnis: Organisation 
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Anlage 8 Verhandlungsergebnis: Pflichten der Geschäftsführung gegenüber der  
Trägerversammlung 

 
 

 
 
 



 

 65

Anlage 9 Verhandlungsergebnis: Finanzen 
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Anlage 10 Verhandlungsergebnis: Besetzung der Trägerversammlung und der  
Geschäftsführung 
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